
Lfd. Nr.

1 1. Kriterium muss erfüllt sein.

4
4. Kriterium der Ausstattung 

muss erfüllt sein.

5
5. Kriterium der vorhandenen 

Lehrwerke muss erfüllt sein.

2a

2b

3

Authentisches Material aus der aktuellen Arbeitswelt des jeweiligen Berufsfeldes wie Instrumente, Geräte, Formulare, reale anonymisierte Arztbriefe, Schriftstücke, 

Audioaufnahmen aus realen Situationen des Berufsalltags, Filmsequenzen sollten vorhanden sein. 

Allgemein berufsbezogene Lehrwerke, berufszweigspezifische, digitale Medien, Apps und Lernsoftwareprogramme zum Selbstlernen können zur Verfügung gestellt 

werden. 

b) Ohne große Mühe ihren gesetzlichen Dokumentations- und Kennzeichnungspflichten nachkommen können.

b) Über Neben- und Wechselwirkungen, die sachgerechte Aufbewahrung und Entsorgung des Arzneimittels informieren können.

b) Sich mit Angehörigen des pharmazeutischen und nicht pharmazeutischen Personals so klar und strukturiert verständigen können, dass Missverständnisse 

ausgeschlossen sind.

b) Verschreibungen unmissverständlich verstehen und ausführen können.

b) Bei Unklarheiten eine Verständigung mit dem Verschreibenden wechselseitig und ohne Mühe bewältigen können.

b) Schriftlich in der Lage sein, Herstelleranweisungen für Rezepturen und Arzneimittel zu erstellen.

a) Sich in der kollegialen Zusammenarbeit so klar, detailliert und flexibel ausdrücken können, dass bei weiteren Patientenvorstellungen sowie Anordnungen 

Missverständnisse ausgeschlossen sind.

2. Das Konzept des 

Antragstellenden muss die 

fachspezifischen 

Kommunikationssituationen der 

jeweiligen Berufsgruppe 

beinhalten.

a) Es müssen alle Kursziele für 

Ärzt/-innen und Zahnärzt/-innen 

beschrieben sein. 

Oder

b) Es müssen alle Kursziele für 

Apotheker/-innen beschrieben 

sein. 

b) Sich spontan und fließend ausdrücken können, dass sie Patientinnen und Patienten sowie Kundinnen und Kunden über arzneimittelbezogene Probleme und etwaige 

Arzneimittelrisiken hinreichend informieren und beraten können.

Lehrkräfte müssen über eine Zulassung nach § 15 IntV und ab dem 01.07.2022 über eine erweiterte Zulassung für BSK nach § 18 Abs. 5 DeuFöV verfügen. Zusätzlich 

müssen Sie das Sprachniveau C2 nach dem GER nachgewiesen haben (meist in BSK-Zulassungsbescheid inkludiert). Zudem müssen sie über vertiefte Kenntnisse über 

Fachinhalte und kommunikative Anforderungen der jeweiligen akademischen Heilberufe verfügen. 

Punkte- und Bewertungskriterien bezogen auf den einzelnen Standort für "Akademische Heilberufe"

Fachdozierende müssen je nach Ausrichtung des Spezialkurses "Akademische Heilberufe" die folgende Berufsbezeichnung nachweisen:

- Mediziner/-in mit 3. Staatsexamen (umfasst ein Jahr Praxis) oder  Zahnmediziner/-in mit Staatsexamen und mindestens einem Jahr Praxis

- Apotheker/-in mit zweiter pharmazeutischer Prüfung bzw. 2. Staatsexamen und mindestens einem Jahr Praxis

Der Unterricht ist von mindestens einer Lehrkraft und mindestens einer/m Fachdozierenden zu führen.

3. Alle Kriterien des notwendigen 

Kurspersonals (Lehrkraft und 

Fachdozent/-in) müssen erfüllt 

sein.

a) Patientinnen und Patienten ohne wesentliche Rückfragen verstehen und sich fließend verständigen können.

a) Die deutsche Sprache schriftlich angemessen anwenden, so dass schriftliche Anordnungen unmissverständlich verfasst werden. 

 KO-Kriterien

a) Patientinnen und Patienten und deren Angehörige über Befunde und festgestellte Erkrankungen informieren.

a) Die verschiedenen Aspekte des weiteren Krankheitsverlaufs darstellen können.

a) Vor- und Nachteile einer geplanten Maßnahme sowie deren alternative Behandlungsmöglichkeiten erklären können ohne öfter nach Worten suchen zu müssen.

Erfahrungen mit Maßnahmen der berufsbezogenen Sprachförderung im Bereich „Akademische Heilberufe“
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